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Erwägungen

E. 1
1.1Â Â Â Â  X.___, geboren 1953, war ab 1. August 1996 als Betriebsmitarbeiterin bei der
Y.___ in Z.___ angestellt und bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA)
gegen die Folgen von Berufs- und NichtberufsunfÃ¤llen versichert, als sie am 15.
Dezember 2006 in A.___ einen Autounfall erlitt (Urk. 7/1).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Die medizinische Erstversorgung fand bei Dr. med. B.___,
SpezialÃ¤rztin FMH fÃ¼r Allgemeine Medizin, statt. Es wurde ein
Beschleunigungstrauma (Kopf und HalswirbelsÃ¤ule) diagnostiziert (Urk. 7/4). Die
Behandlung konnte am 15. Januar 2007 abgeschlossen werden (Urk. 7/4).

1.2Â Â Â Â  Am 4. November 2008 wurde der SUVA ein RÃ¼ckfall gemeldet (Urk. 7/8).
Die Versicherte wurde nunmehr von Dr. med. C.___, FachÃ¤rztin FMH fÃ¼r
Allgemeinmedizin, betreut (Urk. 7/9). Am 8. September 2008 untersuchte Dr. med. D.___
vom E.___ die Versicherte (Urk. 7/11).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Mit VerfÃ¼gung vom 24. Juli 2009 (Urk. 7/30; vgl. auch Urk. 7/32)
verneinte die SUVA - gestÃ¼tzt auf die Beurteilung von Kreisarzt PD Dr. med. F.___,
Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤dische Chirurgie (vgl. Urk. 7/26) - ihre Leistungspflicht
hinsichtlich des gemeldeten RÃ¼ckfalls. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte die SUVA aus, dass
zwischen den gemeldeten Nackenbeschwerden und dem Unfall vom 15. Dezember 2006
"kein sicherer oder wahrscheinlicher Kausalzusammenhang" bestehe. Die Versicherte liess
dagegen mit Eingabe vom 23. September 2009 (Urk. 7/33) Einsprache erheben.

Am 11. November 2009 nahm PD Dr. F.___ erneut Stellung (Urk. 7/37). Am 6. Januar
2010 fand eine weitere MRI-Untersuchung statt (Urk. 7/42). Dr. med. G.___, Spezialarzt
FMH fÃ¼r Neurologie, erstattete am 7. Mai 2010 seinen Bericht (Urk. 7/44). PD Dr. F.___
reichte am 25. Mai 2010 einen weiteren Bericht zu den Akten (Urk. 7/46).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Mit Entscheid vom 16. Juni 2010 (Urk. 2) wurde die Einsprache der
Versicherten abgewiesen.

2.Â Â Â Â Â Â  Dagegen liess die Versicherte mit Eingabe vom 18. August 2010 (Urk. 1)
Beschwerde erheben mit folgenden AntrÃ¤gen:

Â■1.Â Â  Der Versicherten seien die gesetzlichen Leistungen zu erbringen;

2.Â Â  Es seien ihr weitere Heilbehandlungen zu gewÃ¤hren und es sei der natÃ¼rliche
Kausalzusammenhang der Beschwerden zum Unfall zu bejahen resp. offen zu lassen.Â■

Â Â Â Â Â Â Â Â  Die SUVA schloss in ihrer Beschwerdeantwort vom 10. September
2010 (Urk. 6) auf Abweisung der Beschwerde. Replicando und duplicando hielten die



Parteien an ihren AntrÃ¤gen fest (Urk. 10 und 13).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Auf die AusfÃ¼hrungen der Parteien ist, soweit fÃ¼r die
Entscheidfindung erforderlich, in den ErwÃ¤gungen einzugehen.

Das Gericht zieht in ErwÃ¤gung:

E. 1.1
1.1.1Â Â  Nach Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes Ã¼ber die Unfallversicherung (UVG)
hat die versicherte Person Anspruch auf die zweckmÃ¤ssige Behandlung ihrer
Unfallfolgen. Den gesetzlich umschriebenen Anspruch auf Heilbehandlung hat die
versicherte Person so lange, als von der Fortsetzung der Ã¤rztlichen Behandlung eine
namhafte Verbesserung ihres Gesundheitszustandes erwartet werden kann und allfÃ¤llige
Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) nicht abgeschlossen sind (Art.
19 Abs. 1 UVG e contrario).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Ist sie infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfÃ¤hig, so steht
ihr gemÃ¤ss Art. 16 Abs. 1 UVG ein Taggeld zu. Wird sie infolge des Unfalls zu
mindestens 10 Prozent invalid, so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1
UVG). Wenn die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche
SchÃ¤digung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen IntegritÃ¤t erleidet, steht ihr
nach Art. 24 Abs. 1 UVG eine angemessene IntegritÃ¤tsentschÃ¤digung zu.

1.1.2Â Â  Die Versicherungsleistungen werden auch fÃ¼r RÃ¼ckfÃ¤lle und SpÃ¤tfolgen
gewÃ¤hrt (Art. 11 der Verordnung Ã¼ber die Unfallversicherung [UVV]). Bei einem
RÃ¼ckfall handelt es sich um das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten
Krankheit, so dass es zu Ã¤rztlicher Behandlung, mÃ¶glicherweise sogar zu (weiterer)
ArbeitsunfÃ¤higkeit kommt; von SpÃ¤tfolgen spricht man, wenn ein scheinbar geheiltes
Leiden im Verlaufe lÃ¤ngerer Zeit organische oder auch psychische VerÃ¤nderungen
bewirkt, die zu einem anders gearteten Krankheitsbild fÃ¼hren kÃ¶nnen (BGE 118 V 296
Erw. 2c mit Hinweisen).

E. 1.2
1.2.1Â Â  Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemÃ¤ss UVG setzt zunÃ¤chst
voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit,
InvaliditÃ¤t, Tod) ein natÃ¼rlicher Kausalzusammenhang besteht. Ursachen im Sinne des
natÃ¼rlichen Kausalzusammenhangs sind alle UmstÃ¤nde, ohne deren Vorhandensein der
eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise
beziehungsweise nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend
dieser Umschreibung ist fÃ¼r die Bejahung des natÃ¼rlichen Kausalzusammenhangs nicht
erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher
StÃ¶rungen ist; es genÃ¼gt, dass das schÃ¤digende Ereignis zusammen mit anderen
Bedingungen die kÃ¶rperliche oder geistige IntegritÃ¤t der versicherten Person
beeintrÃ¤chtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht weggedacht werden kann, ohne
dass auch die eingetretene gesundheitliche StÃ¶rung entfiele (BGE 129 V 181 Erw. 3.1,
406 Erw. 4.3.1, 123 V 45 Erw. 2b, 119 V 337 Erw. 1, 118 V 289 Erw. 1b, je mit
Hinweisen).

Ob zwischen einem schÃ¤digenden Ereignis und einer gesundheitlichen StÃ¶rung ein
natÃ¼rlicher Kausalzusammenhang besteht, ist eine Tatfrage, worÃ¼ber die Verwaltung
beziehungsweise im Beschwerdefall das Gericht im Rahmen der ihm obliegenden



BeweiswÃ¼rdigung nach dem im Sozialversicherungsrecht Ã¼blichen Beweisgrad der
Ã¼berwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden hat. Die blosse MÃ¶glichkeit eines
Zusammenhangs genÃ¼gt fÃ¼r die BegrÃ¼ndung eines Leistungsanspruches nicht (BGE
129 V 181 Erw. 3.1, 119 V 338 Erw. 1, 118 V 289 Erw. 1b, je mit Hinweisen).

1.2.2Â Â  Diese BeweisgrundsÃ¤tze gelten ohne Weiteres auch in FÃ¤llen mit
Schleuderverletzungen der HalswirbelsÃ¤ule, SchÃ¤delhirntraumata und Ã¤quivalenten
Verletzungen. Ist ein Schleudertrauma der HalswirbelsÃ¤ule diagnostiziert und liegt ein
fÃ¼r diese Verletzung typisches Beschwerdebild mit einer HÃ¤ufung von Beschwerden
wie diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und GedÃ¤chtnisstÃ¶rungen,
Ã■belkeit, rasche ErmÃ¼dbarkeit, VisusstÃ¶rungen, Reizbarkeit, AffektlabilitÃ¤t,
Depression, WesensverÃ¤nderung und so weiter vor, so ist der natÃ¼rliche
Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und der danach eingetretenen Arbeits-
beziehungsweise ErwerbsunfÃ¤higkeit in der Regel anzunehmen. Es ist zu betonen, dass es
gemÃ¤ss obiger Begriffsumschreibung fÃ¼r die Bejahung des natÃ¼rlichen
Kausalzusammenhangs genÃ¼gt, wenn der Unfall fÃ¼r eine bestimmte gesundheitliche
StÃ¶rung eine Teilursache darstellt (BGE 117 V 360 Erw. 4b).

E. 1.3
1.3.1Â Â  Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt im Weiteren voraus, dass
zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden ein adÃ¤quater
Kausalzusammenhang besteht. Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann als
adÃ¤quate Ursache eines Erfolges zu gelten, wenn es nach dem gewÃ¶hnlichen Lauf der
Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der
Art des eingetretenen herbeizufÃ¼hren, der Eintritt dieses Erfolges also durch das Ereignis
allgemein als begÃ¼nstigt erscheint (BGE 129 V 181 Erw. 3.2, 405 Erw. 2.2, 125 V 461
Erw. 5a).

1.3.2Â Â  Bei objektiv ausgewiesenen organischen Unfallfolgen deckt sich die adÃ¤quate,
das heisst rechtserhebliche KausalitÃ¤t weitgehend mit der natÃ¼rlichen KausalitÃ¤t; die
AdÃ¤quanz hat hier gegenÃ¼ber dem natÃ¼rlichen Kausalzusammenhang praktisch keine
selbstÃ¤ndige Bedeutung (BGE 134 V 112 Erw. 2.1).

1.3.3Â Â  Die Beurteilung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall
und der infolge eines Schleudertraumas der HalswirbelsÃ¤ule auch nach Ablauf einer
gewissen Zeit nach dem Unfall weiterbestehenden gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen,
die nicht auf organisch nachweisbare FunktionsausfÃ¤lle zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, hat
nach der in BGE 117 V 359 begrÃ¼ndeten Rechtsprechung des EidgenÃ¶ssischen
Versicherungsgerichts in analoger Anwendung der Methode zu erfolgen, wie sie fÃ¼r
psychische StÃ¶rungen nach einem Unfall entwickelt worden ist (vgl. BGE 123 V 102 Erw.
3b, 122 V 417 Erw. 2c). Es ist im Einzelfall zu verlangen, dass dem Unfall eine
massgebende Bedeutung fÃ¼r die Entstehung der Arbeits- beziehungsweise der
ErwerbsunfÃ¤higkeit zukommt. Das trifft dann zu, wenn er eine gewisse Schwere aufweist
oder mit anderen Worten ernsthaft ins Gewicht fÃ¤llt. Demnach ist zunÃ¤chst zu ermitteln,
ob der Unfall als leicht oder als schwer zu betrachten ist oder ob er dem mittleren Bereich
angehÃ¶rt. Auch hier ist der adÃ¤quate Kausalzusammenhang zwischen Unfall und
gesundheitlicher BeeintrÃ¤chtigung bei leichten UnfÃ¤llen in der Regel ohne Weiteres zu
verneinen und bei schweren UnfÃ¤llen ohne Weiteres zu bejahen, wogegen bei UnfÃ¤llen
des mittleren Bereichs weitere Kriterien in die Beurteilung mit einzubeziehen sind. Je



nachdem, wo im mittleren Bereich der Unfall einzuordnen ist und abhÃ¤ngig davon, ob
einzelne dieser Kriterien in besonders ausgeprÃ¤gter Weise erfÃ¼llt sind, genÃ¼gt zur
Bejahung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs ein Kriterium oder mÃ¼ssen mehrere
herangezogen werden.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Als Kriterien nennt die Rechtsprechung hier:

- besonders dramatische BegleitumstÃ¤nde oder besondere EindrÃ¼cklichkeit des Unfalls;

- die Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzungen;

- fortgesetzt spezifische, belastende Ã¤rztliche Behandlung;Â

- erhebliche Beschwerden;

- Ã¤rztliche Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich verschlimmert;

- schwieriger Heilungsverlauf und erhebliche Komplikationen;

- erhebliche ArbeitsunfÃ¤higkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen.

Diese AufzÃ¤hlung ist abschliessend. Anders als bei den Kriterien, die das damalige
EidgenÃ¶ssische Versicherungsgericht in seiner oben zitierten Rechtsprechung (BGE 115
V 133) fÃ¼r die Beurteilung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs zwischen einem
Unfall und einer psychischen Fehlentwicklung fÃ¼r relevant erachtet hat, wird bei der
Beurteilung des adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall mit
Schleudertrauma der HalswirbelsÃ¤ule und den in der Folge eingetretenen Beschwerden
auf eine Differenzierung zwischen physischen und psychischen Komponenten verzichtet,
da es bei Vorliegen eines solchen Traumas nicht entscheidend ist, ob Beschwerden
medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden (BGE 134
V 109 ff.; RKUV 2001 Nr. U 442 S. 544 ff., 1999 Nr. U 341 S. 409 Erw. 3b, 1998 Nr. U
272 S. 173 Erw. 4a; BGE 117 V 363 Erw. 5d/aa und 367 Erw. 6a).

1.3.4Â Â  Die zum Schleudertrauma entwickelte Rechtsprechung wendet das
Bundesgericht sinngemÃ¤ss auch bei der Beurteilung des adÃ¤quaten
Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall und den Folgen eines
SchÃ¤del-Hirn-Traumas (BGE 117 V 382 f. Erw. 4b) oder den Folgen einer dem
Schleudertrauma Ã¤hnlichen Verletzung der HalswirbelsÃ¤ule an (vgl. RKUV 1999 Nr. U
341 S. 408 Erw. 3b; SVR 1995 UV Nr. 23 S. 67 Erw. 2; ferner BGE 134 V 127 Erw. 10.2
f.).

1.4Â Â Â Â  Hinsichtlich des Beweiswertes eines Ã¤rztlichen Berichtes ist entscheidend,
ob der Bericht fÃ¼r die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen
beruht, auch die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt, in Kenntnis der Vorakten
(Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen ZusammenhÃ¤nge
und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die
Schlussfolgerungen in der Expertise begrÃ¼ndet sind (BGE 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160
Erw. 1c).

E. 2
2.1Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin verneinte ihre Leistungspflicht hinsichtlich des am
4. November 2008 gemeldeten RÃ¼ckfalls zum Unfall vom 15. Dezember 2006 im
angefochtenen Einspracheentscheid (Urk. 2) im Wesentlichen damit, dass in den
bildgebenden Untersuchungen keine unfallbedingten, strukturellen LÃ¤sionen im Bereich



des Nackens hÃ¤tten festgestellt werden kÃ¶nnen. Ohne strukturellen Schaden kÃ¶nne es
auch keine sekundÃ¤re Verschlimmerung geben. Deshalb bestehe kein natÃ¼rlicher
Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom 15. Dezember 2006 und den mehr als
eineinhalb Jahre nach Abschluss des Grundfalles am 15. Januar 2007 geklagten
Beschwerden.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Im vorliegenden Prozess stellte sich die Beschwerdegegnerin auf den
Standpunkt, dass der natÃ¼rliche Kausalzusammenhang offen bleiben kÃ¶nne, da auf
jeden Fall die AdÃ¤quanz zu verneinen sei. Beim Unfallereignis vom 15. Dezember 2006,
bei dem die BeschwerdefÃ¼hrerin eine HWS-Distorsion erlitten habe, habe es sich um
einen mittleren Unfall im Grenzbereich zu den leichten UnfÃ¤llen gehandelt. Es sei kein
einziges AdÃ¤quanzkriterium erfÃ¼llt; somit sei die AdÃ¤quanz zu verneinen (Urk. 6).
Duplicando hielt die Beschwerdegegnerin daran fest, dass die Beschwerden unfallfremd
seien (Urk. 13).

2.2Â Â Â Â  DemgegenÃ¼ber liess die BeschwerdefÃ¼hrerin im Wesentlichen vortragen,
dass nach wie vor unfallbedingte GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen vorlÃ¤gen. Von einer
weiteren somatischen Behandlung sei jedoch keine Verbesserung des Gesundheitszustandes
zu erwarten. GestÃ¼tzt auf die medizinischen Akten sei die natÃ¼rliche KausalitÃ¤t zu
bejahen; allenfalls sei die AdÃ¤quanz zu verneinen (Urk. 1). Replicando liess die
BeschwerdefÃ¼hrerin erlÃ¤utern, dass sie sich gegen eine Einstellung der Leistungen
mangels AdÃ¤quanz nicht wehren werde. Die unterschiedliche BegrÃ¼ndung der
Einstellung der Leistungen sei fÃ¼r sie von grosser Relevanz fÃ¼r die
haftpflichtrechtliche Auseinandersetzung. Werde die natÃ¼rliche KausalitÃ¤t verneint,
prÃ¤judiziere dies auch die haftlichtrechtliche Erledigung des Schadenfalles. Die
Einstellung der UVG-Leistungen mangels AdÃ¤quanz habe hingegen nicht diese
Auswirkung, da die AdÃ¤quanz in jenem Verfahren anders bestimmt werde als im
vorliegenden Kontext. Aus diesem Grund sei die BeschwerdefÃ¼hrerin durch die
unzutreffende BegrÃ¼ndung der Leistungseinstellung beschwert, weshalb ihr, auch wenn
ihr im vorliegenden Verfahren die Leistungen mangels AdÃ¤quanz verweigert werden
sollten, eine EntschÃ¤digung zuzusprechen sei (Urk. 10).

E. 3
3.1Â Â Â Â  Strittig und zu prÃ¼fen ist, ob die Beschwerdegegnerin ihre Leistungspflicht
hinsichtlich des am 4. November 2008 gemeldeten RÃ¼ckfalls zum Unfall vom 15.
Dezember 2006 zu Recht verneint hat.

3.2Â Â Â Â  Dr. D.___ erhob in seinem Bericht vom 8. September 2008 (Urk. 7/11) Ã¼ber
die durchgefÃ¼hrte MRT-Untersuchung folgende Befunde: Â■Leichte Streckfehlstellung
der HWS. Konkave Form der Grundplatte des 6. HWK, DD: Residuum einer Ã¤lteren
Impression. Die Hinterkante nicht hÃ¶hengemindert. Die Ã¼brigen abgebildeten
cervikalen WirbelkÃ¶rper regulÃ¤r. Flache medio-bilaterale Bandscheibenprotrusion
HWK 3/4-6/7. Keine Kompression des Myelons. Leichtgradige Uncovertebralarthrose
HWK 5/6 beidseits ohne relevante foraminale Einengung. Keine Spinalkanalstenose.
Leichtgradige linkskonvexe skoliotische Fehlhaltung des cerviko-thorakalen Ã■berganges.
HÃ¤mangiomwirbel 6. BWK.Â■

Â Â Â Â Â Â Â Â  PD Dr. F.___ fÃ¼hrte im Juli 2008 aus, dass das primÃ¤re Ereignis
keine nachweisbaren strukturellen Verletzungen zur Folge gehabt habe. Nach der Praxis der
SUVA seien somit die Beschwerden nur bis maximal sechs Monate nach dem Unfall als



unfallbedingt anzusehen (Urk. 7/26).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Am 11. November 2009 erklÃ¤rte PD Dr. F.___, dass in der Synopsis
der vorliegenden Daten davon auszugehen sei, dass das Unfallereignis zu keinen
nachweisbaren strukturellen LÃ¤sionen gefÃ¼hrt habe. Um die Datenlage auf eine breitere
Basis zu stellen, werde gleichwohl eine neurologische Untersuchung und eine
Verlaufs-MRT der HalswirbelsÃ¤ule empfohlen (Urk. 7/37).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Dr. med. H.___ vom E.___ erklÃ¤rte in seinem Bericht vom 6. Januar
2010 (Urk. 7/42), dass sich der Befund im Vergleich zur Voruntersuchung vom 8.
September 2008 nicht verÃ¤ndert habe. Es zeige sich eine leichtgradige Chondrosis
intervertebralis in den Segmenten C3 bis C7 mit leichten dorsalen Diskusprotrusionen ohne
Hinweise auf eine zunehmende Degeneration. Weiterhin seien keine Diskushernie oder
radikulÃ¤re Kompression und auch keine Einengung der Neuroforamina ersichtlich. Die
Streckhaltung sei unverÃ¤ndert.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Dr. med. G.___, Spezialarzt FMH fÃ¼r Neurologie, diagnostizierte in
seinem Bericht vom 7. Mai 2010 (Urk. 7/44) ein residuelles zervikospondylogenes
Syndrom nach Distorsion der HalswirbelsÃ¤ule am 15. Dezember 2006. Die
BeschwerdefÃ¼hrerin klage Ã¼ber persistierende leichte Nackenschmerzen mit
Ausstrahlung in die Schulter und den rechten Hinterkopf sowie Ã¼ber einen zeitweise
einschiessenden Schmerz hochzervikal rechts. Die Schmerzen seien eindeutig
leistungsabhÃ¤ngig. Trotzdem sei es der BeschwerdefÃ¼hrerin mÃ¶glich, zu 100 % als
Reinigungsangestellte tÃ¤tig zu sein. Unter Physiotherapie beruhige sich die
Schmerzsituation meistens fÃ¼r einige Wochen. Sie benÃ¶tige neun bis achtzehn
Sitzungen pro Jahr. Die genaue Ursache der persistierenden zervikospondylogenen
Schmerzen sei nicht ganz klar; es sei aber wahrscheinlich, dass es sich um eine direkte
Unfallfolge handle. Bei der BeschwerdefÃ¼hrerin zeigten sich im MRI mehrsegmentale
Bandscheibendegenerationen C3 bis C7, die wohl unfallfremder Natur seien, aber fÃ¼r die
geklagte zervikospondylogene Symptomatik kaum verantwortlich seien. Die Druckdolenz
C2/3 rechts deute auf eine hochzervikale Pathologie hin. Er denke, dass eine Dysfunktion in
den oberen Halswirbelgelenken - aufgrund einer leichten InstabilitÃ¤t oder einer
posttraumatischen Arthrose - zu den belastungsabhÃ¤ngigen zervikospondylogenen
Schmerzen fÃ¼hre. Die myofascialen Befunde am Nacken und im Bereich der rechten
Schulter seien wohl sekundÃ¤rer Natur.

Â Â Â Â Â Â Â Â  PD Dr. F.___ erklÃ¤rte am 25. Mai 2010, dass bei der
BeschwerdefÃ¼hrerin in Bezug auf die HalswirbelsÃ¤ulenproblematik eine
gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigung der sogenannten Kategorie II vorliege:
Â■Gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigungen, die zwar als Â■organischÂ■ imponieren, weil
sie klinisch fassbar sind (klinisch = durch Ã¤rztliche Untersuchung feststellbar), denen aber
ein organisches Substrat im Sinne einer strukturellen VerÃ¤nderung fehltÂ■ (Urk. 7/46).

E. 3.3
3.3.1Â Â  Aufgrund der medizinischen Akten ist davon auszugehen, dass von einer
weiteren Behandlung der BeschwerdefÃ¼hrerin keine wesentliche Besserung ihres
Gesundheitszustandes mehr zu erwarten ist. Dies ist auch die Auffassung der
BeschwerdefÃ¼hrerin selbst (vgl. Urk. 1 S. 3). Aus den Akten geht weiter hervor, dass die
von der BeschwerdefÃ¼hrerin geklagten GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen kein
organisches Substrat aufweisen. Insoweit kann insbesondere auf die Beurteilung von PD



Dr. F.___ vom 25. Mai 2010 (Urk. 7/46) verwiesen werden.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Ob diese GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen auf das Unfallereignis vom
15. Dezember 2006 zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, ob mithin zwischen den geklagten
Beschwerden und dem Unfall ein natÃ¼rlicher Kausalzusammenhang besteht, ist unter den
Parteien umstritten. Aufgrund der herrschenden Aktenlage wÃ¤re diese Frage - vor allem
im Anschluss an die EinschÃ¤tzung von Dr. G.___ vom 7. Mai 2010 (Urk. 7/44) - wohl
tendenziell eher zu bejahen. Auch PD Dr. F.___ schien in seinem Bericht vom 25. Mai 2010
(Urk. 7/46) nunmehr vom Vorliegen eines natÃ¼rlichen Kausalzusammenhangs
auszugehen, obwohl er zur KausalitÃ¤tsfrage selbst nicht klar Stellung bezog. Denn sonst
ergÃ¤ben seine AusfÃ¼hrungen zur sogenannten Kategorie II beziehungsweise zum
Fehlen eines organisches Substrates keinen Sinn. Letztlich erweist sich die medizinische
Aktenlage aber als zu wenig klar, damit die Frage nach dem natÃ¼rlichen
Kausalzusammenhang schlÃ¼ssig beantwortet werden kÃ¶nnte. Diese Frage hat
demzufolge offen zu bleiben. Da im vorliegenden Fall - wie noch zu zeigen sein wird -
ohnehin die AdÃ¤quanz zu verneinen ist, kann auf eine RÃ¼ckweisung der Sache an die
Beschwerdegegnerin zwecks Vornahme weiterer AbklÃ¤rungen verzichtet werden.

3.3.2Â Â  Da keine Anzeichen fÃ¼r eine psychische Ã■berlagerung oder dergleichen
vorliegen, ist die AdÃ¤quanzbeurteilung nach den in Erw. 1.3.3 wiedergegebenen
Kriterien, die nach Schleudertraumata der HalswirbelsÃ¤ule oder Ã¤quivalenten
Verletzungen zur Anwendung kommen, vorzunehmen.

Dem Rapport der I.___ vom 15. Dezember 2006 (Urk. 7/2) kann folgende
Unfallbeschreibung entnommen werden: Die BeschwerdefÃ¼hrerin sei auf dem
Beifahrersitz des von ihrem Ehegatten gelenkten Automobils gesessen, als dieser innerorts
bei einer EinmÃ¼ndung angehalten habe, um ein vortrittsberechtigtes Fahrzeug passieren
zu lassen. Der nachfolgende Fahrzeuglenker habe dies zu spÃ¤t bemerkt und sei in das
Heck des Personenwagens der BeschwerdefÃ¼hrerin und ihres Ehegatten geprallt.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Beim Unfallereignis vom 15. Dezember 2006 handelte es sich somit um
einen klassischen Auffahrunfall. Die Unfallanalyse der zustÃ¤ndigen
Haftpflichtversicherung ergab ein Delta-v von 10,6 bis 14,5 km/h (Urk. 7/27). Angesichts
der gesamten UmstÃ¤nde ist von einem mittelschweren, im Grenzbereich zu den leichten
UnfÃ¤llen liegendes Ereignis auszugehen (vgl. fÃ¼r viele etwa Urteil des Bundesgerichts
vom 16. Februar 2009, 8C_327/2008, Erw. 4 mit Hinweisen auf die Kasuistik).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Das Unfallereignis vom 15. Dezember 2006 war weder besonders
dramatisch noch eindrÃ¼cklich. Es handelte sich - wie bereits ausgefÃ¼hrt - um einen
alltÃ¤glichen Auffahrunfall. Die BeschwerdefÃ¼hrerin erlitt dabei keine schweren oder
besonderen Verletzungen. Auch die Kriterien Â■fortgesetzt spezifische, belastende
Ã¤rztliche BehandlungÂ■ und Â■erhebliche BeschwerdenÂ■ sind nach der Aktenlage
nicht erfÃ¼llt. Anzeichen fÃ¼r eine Ã¤rztliche Fehlbehandlung sind nicht ersichtlich. Der
Heilungsverlauf war nicht schwierig; Komplikationen traten nicht auf. Die
BeschwerdefÃ¼hrerin war gemÃ¤ss Aktenlage (vgl. Urk. 7/3, 7/9, 7/16 und Urk. 7/44)
unfallbedingt nicht arbeitsunfÃ¤hig.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Es ist somit festzuhalten, dass vorliegend kein einziges
AdÃ¤quanzkriterium erfÃ¼llt ist, weshalb die AdÃ¤quanz zu verneinen ist. Demzufolge
ist die Beschwerde abzuweisen.



E. 4
4.1Â Â Â Â  Die BeschwerdefÃ¼hrerin liess - wie ausgefÃ¼hrt - die Zusprechung einer
ProzessentschÃ¤digung ausdrÃ¼cklich auch fÃ¼r den (nun eintretenden) Fall beantragen,
dass ihre Beschwerde zufolge Verneinens der AdÃ¤quanz abzuweisen sei. Sie liess
diesbezÃ¼glich vortragen, dass eine Einstellung der Versicherungsleistungen mit der
BegrÃ¼ndung, dass die natÃ¼rliche KausalitÃ¤t nicht gegeben sei, die
haftpflichtrechtliche Auseinandersetzung prÃ¤judiziere. Eine Einstellung mangels
Vorliegen eines adÃ¤quaten Kausalzusammenhangs habe hingegen keine derartige
Wirkung (Urk. 10 S. 2 f.).

E. 4.2
4.2.1Â Â  Nach Â§ 34 Abs. 1 des Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht
(GSVGer) hat die obsiegende Beschwerde fÃ¼hrende Person Anspruch auf Ersatz der
Parteikosten. Diese werden ohne RÃ¼cksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der
Streitsache, der Schwierigkeit des Prozesses und dem Mass des Obsiegens bemessen (Â§
34 Abs. 3 GSVGer).

4.2.2Â Â  Die BeschwerdefÃ¼hrerin kann im vorliegenden Verfahren nicht als obsiegende
Partei betrachtet werden. Mit ihrem Antrag auf Zusprechung der gesetzlichen Leistungen
unterliegt sie vollumfÃ¤nglich. Die Beschwerdegegnerin hat ihre Leistungspflicht
betreffend den gemeldeten RÃ¼ckfall (zumindest im Ergebnis) zu Recht verneint.
Demzufolge hat die BeschwerdefÃ¼hrerin keinen Anspruch auf eine
ProzessentschÃ¤digung.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Im Ã■brigen verkennt die BeschwerdefÃ¼hrerin, dass die
BegrÃ¼ndung (das Motiv) eines Entscheids allein nicht anfechtbar ist. Die zur Anfechtung
eines Entscheids notwendige Beschwer muss sich aus dem Dispositiv selbst ergeben und
nicht aus den ErwÃ¤gungen. Dies ist ein allgemeiner Grundsatz des Prozessrechts (vgl.
dazu Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, ZÃ¼rich/Basel/Genf 2009, N 7 zu Art.
59 ATSG, sowie aus dem Zivilrecht den anschaulichen BGE 106 II 119). Mit anderen
Worten war die BeschwerdefÃ¼hrerin dadurch, dass die Beschwerdegegnerin ihre
Leistungen mit Hinweis auf den fehlenden natÃ¼rlichen Kausalzusammenhang einstellte
und nicht (wie von der BeschwerdefÃ¼hrerin prÃ¤feriert) wegen mangelnder AdÃ¤quanz,
nicht beschwert. Auch die von der BeschwerdefÃ¼hrerin behauptete (und durch das
erkennende Gericht nicht zu kommentierende) prÃ¤judizierende Wirkung von
sozialversicherungsrechtlichen Entscheidungen auf haftpflichtrechtliche
Auseinandersetzungen Ã¤ndert daran nichts. Der Zivilrichter ist jedenfalls bei der
Beurteilung von HaftpflichtansprÃ¼chen weder an die Rechtsauffassungen des hiesigen
Gerichts noch an diejenigen der Beschwerdegegnerin gebunden. Entsprechendes gilt fÃ¼r
die tatsÃ¤chlichen Feststellungen.

Das Gericht erkennt:

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Das Verfahren ist kostenlos.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Der Antrag der BeschwerdefÃ¼hrerin auf Zusprechung einer
ProzessentschÃ¤digung wird abgewiesen.

4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:



- Rechtsanwalt Guy Reich

- Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

- Bundesamt fÃ¼r Gesundheit

5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung
beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90
ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend
folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach
Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2.
Januar (Art. 46 BGG).

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai
6, 6004 Luzern, zuzustellen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines
Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen
Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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